VERTRAG Nr. ……………………. ÜBER DIE ÜBERNAHME DER PFLICHT ZUR VERWERTUNG VON VERPACKUNGSABFÄLLEN
Heute, den ......................... wurde zwischen
ECOBULPACK AD, eingetragen zur FN 6766/2004 des Sofioter Stadtgerichts, BULSTAT-Nr.: 131271470, mit Sitz und Geschäftsanschrift: Sofia, Stadtteil Zona B-5, P.-Nishavski-Str., BZ „Blue Palace”, 3. St., vertreten durch Milen Todorov Dimitrov, PKZ 6906290981, als Prokurist der Gesellschaft, 

und
ХХХХХ, eingetragen zur FN  .........……… des ........................…….. Gerichts, BULSTAT-Nr.: ...................... mit Sitz und Geschäftsanschrift: …………………………, vertreten durch ……………………. PKZ ........................... als ……………….………………………………….., 
folgender Vertrag über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verwertung von Verpackungsabfällen zum Erreichen der Ziele nach § 9 der Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Abfallwirtschaft /AbfWG/ -Staatsanzeiger Heft 86/2003- unterzeichnet.
PRÄAMBEL
Art. 1. ECOBULPACK ist eine kollektive Organisation zur Verwertung von Verpackungsabfällen, welche Genehmigung Nr. ООп-02-00/24.08.2004 hat, erteilt nach Art. 64, Abs. 1 i. V. m. Art. 62, Abs. 1 vom Gesetz über die Abfallwirtschaft. Die Hauptprioritäten der Gesellschaft sind folgende:

-Einrichtung eines wirkvollen und stabilen kollektiven Systems zur getrennten Sammlung, zum Recycling und zur Verwertung von Verpackungsabfällen von Haushalten, von den Handels- und öffentlichen Objekten und von der Industrie;
-Erarbeitung einer wirtschaftlich akzeptablen und langfristigen Lösung zum Erreichen der quantitativen Ziele für Recycling und Verwertung der Verpackungsabfälle, angegeben im § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG im Dienst der Hersteller und Einführer von Verpackungen und verpackten Waren in der Republik Bulgarien, welche sich am vom ECOBULPACK organisierten kollektiven System beteiligen;

Art. 2. ХХХХХ ist Hersteller und/oder Einführer, der Produkte auf den Markt bringt, nach deren Gebrauch massenhaft verbreitete Verpackungsabfälle entstehen. Nach Art. 11 AbfWG haften die Hersteller und Einführer für die getrennte Sammlung, das Recycling und die Verwertung der Verpackungsabfälle, die infolge des Gebrauchs dieser Waren entstehen, sowie für das Erreichen der Ziele nach § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG.
Art. 3. Mit diesem Vertrag  erzielen die Vertragsparteien die Regelung ihrer Verhältnisse hinsichtlich der Übernahme der Pflicht zur Verwertung der Verpackungsabfälle, generiert infolge des Gebrauchs von verpackten Waren, die von ХХХХХ auf das Gebiet von R Bulgarien eingeführt und/oder auf den Markt gebracht sind.
VERTRAGSGEGENSTAND
Art. 4.(1) Nach Art. 11, Abs. 4, P. 2 AbfWG und Art. 20, Abs. 1 der Verordnung über die Verpackungen und Verpackungsabfälle /VVVAbf/, überträgt ХХХХХ an ECOBULPACK die Verpflichtung zur Verwertung von Abfällen von eingeführten und/ oder auf den Markt gebrachten Verpackungen. ECOBULPACK übernimmt die Erfüllung dieser Pflicht gegen Zahlung einer monatlichen Verwertungsrate, indem er sich zur Vorlage der gesetzlich erforderlichen Dokumentation über deren Erfüllung an den zuständigen Behörden verpflichtet.

(2) Bei einer normativen Änderung der Ziele nach Art. § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG i. V. m. Art. 11 AbfWG vereinbaren die Vertragsparteien erneut die Erfüllung der obigen Pflicht, wofür ein zusätzlicher Annex unterzeichnet wird.
Art. 5. Die Verpflichtung nach dem vorigen Absatz betrifft alle Arten von Verpackungen, die von ХХХХХ eingeführt und/oder auf den Markt gebracht sind. 
Art.6. Die wiederverwertbaren Industrieabfälle, welche an den Ablagerungen von ХХХХХ anfallen, die keine Verpackungsabfälle im Sinne des Art. 11, Abs. 1 AbfWG sind und für welche keine Produktgebühr zu zahlen ist, sind von Betrieben zu behandeln, die über die notwendigen Erlaubnisse nach Art. 12 AbfWG verfügen.
Art. 7. ECOBULPACK übernimmt keine Pflicht nach diesem Vertrag zur Verwertung der Verpackungsabfälle, für welche keine korrekte Auskunft innerhalb der in diesem Vertrag vereinbarten Fristen erteilt worden ist, sowie zur Verwertung der Verpackungsabfälle, für welche die zahlbare monatliche Rate in den dafür vorgesehenen Fristen nicht bezahlt worden ist.

Art. 8. ECOBULPACK übernimmt nicht die Erfüllung anderer Pflichten, die im AbfWG und in der VVVAbf vorgesehen sind, im Zusammenhang mit der Qualität, Zusammensetzung oder mit anderen Eigenschaften der von ХХХХХ auf den Markt gebrachten Verpackungen.  
LAUFZEIT DES VERTRAGS
Art. 9. Die Laufzeit des Vertrags ist unbestimmt, und der Vertrag wird aus in diesem Vertrag angegebenen Gründen gekündigt. 
RECHTE UND PFLICHTEN DER VERTRAGSPARTEIEN
PFLICHTEN VON ECOBULPACK
Art. 10. ECOBULPACK organisiert, unterstützt und kontrolliert die Anwendung des Systems zur getrennten Sammlung, zur Lagerung, zum Transport und Recycling der Verpackungsabfälle. 

Art. 11. Zur Erfüllung der Pflichten nach Art.10 schließt ECOBULPACK Verträge über die Ausführung der angegebenen Tätigkeiten mit Personen ab, die über die entsprechenden Erlaubnisse nach Art. 12 AbfWG verfügen.
Art. 12.(1) ECOBULPACK verpflichtet sich, der gesetzlichen Pflicht nach Art. 11 zur Verwertung der Verpackungsabfälle in den Fristen und nach den Zielen nach § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG über die Mengen an Verpackungsabfällen nachzukommen, für welche Auskunft erteilt und eine monatliche Verwertungsgebühr an ECOBULPACK bezahlt worden ist.

(2) ECOBULPACK nimmt die Erfüllung der Verwertungspflicht nach den Zielen nach § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG über die Mengen an Verpackungsabfällen an, welche in einem Annex vereinbart sind. 
Die Mengen an Verpackungsabfällen für jedes weitere Jahr der Vertragslaufzeit, für welche ECOBULPACK die Verwertungspflicht übernommen hat, werden in einem zusätzlichen Annex spätestens bis zum 15. Januar vereinbart.
(3) Falls die Verwertungspflicht auf Verschulden von ECOBULPACK nicht erfüllt wird, infolge dessen ХХХХХ eine Produktgebühr nach einer rechtsgültigen Verordnung des Ministers für Umweltschutz und Wasserwirtschaft nach Art. 49, Abs. 1 VVVAbf zahlen soll, so soll ECOBULPACK ХХХХХ einen Schadenersatz in Höhe der bezahlten Produktgebühr für die Mengen an Verpackungsabfällen zahlen, für die ECOBULPACK die Verwertungspflicht unter den Bedingungen dieses Vertrag übernommen hat. 
ХХХХХ darf keinen höheren Schadenersatz als die an einem Unternehmen zum Umweltschutzmanagement bezahlte Produktgebühr beanspruchen. 
(4) ECOBULPACK haftet nicht nach dem vorigen Absatz für eine falsche und/oder von ХХХХХ nicht rechtzeitig erteilte Auskunft nach dem Vertrag.

(5) Die Höhe der von ХХХХХ an einem Unternehmen zum Umweltschutzmanagement bezahlten Produktgebühr wird mit einer beglaubigten Kopie “Dem Original getreu” vom Bordereau festgestellt, der die Zahlung nachweist.

(6) Für die Nichterfüllung der Verpflichtung gilt, dass sie nicht auf Verschulden von ECOBULPACK zurückzuführen ist, wenn:

a/ ХХХХХ keine Auskünfte nach Anlage Nr. 2 und Nr. 3 zum Vertrag sowie keine Jahreserklärungen nach Anlage Nr. 11 zur Anordnung des Ministerrates 137/1999 über die eingeführten und/oder auf den Markt gebrachten Verpackungsmengen als verpackte Waren erteilt;
b/ ХХХХХ eine grobe Vertragsverletzung zulässt, welche die Erfüllung des Vertrags durch ECOBULPACK wesentlich beeinträchtigt oder unmöglich macht;

c/ ХХХХХ unbegründet die vorzeitige Kündigung des Vertrags vor dem Ende des laufenden Jahres beantragt.

Art. 13. ECOBULPACK gewährt an ХХХХХ das widerrufbare und unübertragbare Recht, beschränkt auf das Gebiet der Republik Bulgarien, die von ECOBULPACK eingetragene Marke /Anlage Nr. 1/ auf die verpackten Waren anzubringen. 
Art. 14. Aufgrund der erteilten Information nach Anlagen Nr. 2 und 3 und der Jahreserklärung nach Anlage Nr. 11 erstellt und reicht ECOBULPACK den Jahresbericht am Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft nach Art. 48 VVVAbf mit den faktischen Feststellungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Verpflichtungen zur getrennten Sammlung und Verwertung der Abfälle nach dem AbfWG und nach der Anordnung ein.

Art. 15. ECOBULPACK verpflichtet sich zur Erstattung des Jahresberichts nach Art. 38 VVVAbf  für die ausführende Verwaltungsstelle für Umweltschutz, welcher Angaben über die Pfandsysteme für Mehrwegverpackungen aller seiner Mitglieder enthält, welche Auskunft nach Anlage Nr. 3 zum Vertrag erteilt haben.
Art. 16. ECOBULPACK erteilt an ХХХХХ eine Bescheinigung nach Muster des Ministers für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, dass es Mitglied des von ECOBULPACK organisierten kollektiven Systems für getrennte Sammlung, Recycling und Verwertung der Verpackungsabfälle ist und dass es von der Pflicht zur Zahlungsanweisung auf das Konto des Unternehmens für Umweltschutzmanagement für die entrichtete Produktgebühr bei der Zollanstalt entlasten ist.
PFLICHTEN VON ХХХХХ:
Art. 17.(1) ХХХХХ erteilt an ECOBULPACK bis zum 15. des Monats nach dem vorigen /abgerechneten/ Monat des Jahres ordnungsmäßig vorbereitete und unterzeichnete Auskünfte nach Muster /Anlage Nr. 2/ über die Art und Mengen der von ihm eingeführten und/oder auf den Markt gebrachten Verpackungen. Die Auskunft zur Anlage 2 für Dezember soll bis zum 05. Januar des nächsten Jahres erhalten werden.
(2) Die Vertragsparteien stimmen zu, dass Anlage Nr. 2 über die von ECOBULPACK erarbeitete Software erhalten wird, wofür ein Annex unterzeichnet wird. Die Vertragsparteien können den Empfang der Anlage Nr. 2 per Fax oder auf eine andere Art und Weise vereinbaren.

Art.18.(1) Bis zum 30. Oktober des laufenden Jahres ist ХХХХХ dazu berechtigt, größere Verwertungsmengen als die im Annex 1 zum Vertrag vereinbarten Mengen zu beantragen, indem die Erhöhung um  25% des Vereinbarten nicht überschreiten darf. 
(2) Falls die von ХХХХХ beantragte Erhöhung der Mengen über 25% liegt, so ist die Erfüllung der Verwertungsziele neu zu vereinbaren. 

(3) Falls man keine Einigung nach Abs. 1 erzielt, stellt ECOBULPACK die Erfüllung bis auf 25% Erhöhung der Mengen an zusätzlich eingeführten und/oder auf den Markt gebrachten verpackten Waren sicher.

Art. 19. In Erfüllung der Anforderungen nach Art. 38 VVVAbf verpflichtet sich ХХХХХ bis zum 20. Januar einen Jahresbericht über die Mehrwegverpackungen nach Anlage Nr. 3 vorzulegen. Die Auskunft muss mit einem offiziellen Stempel und einer Unterschrift versehen werden.
Art. 20. Auf Antrag verpflichtet sich ХХХХХ, ECOBULPACK die ganze Information nach Art. 39, P. 1, 2 und 5 VVVAbf sowie die Erklärungen nach Anlagen 1 und 4 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zur VVVAbf zu erteilen.
Art. 21. Bei Bedarf leistet ХХХХХ eine zusätzliche Unterstützung und erteilt zusätzliche Auskunft an ECOBULPACK im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresberichts am Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft sowie im Zusammenhang mit der Vorlage aktualisierter Angaben, die vom Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft erfordert sind.
Art. 22. ХХХХХ bezahlt an ECOBULPACK die im Annex /Tarif zur Feststellung der Einzelhöhe der monatlichen Verwertungsrate / vereinbarte monatliche Rate in den angegebenen Fristen und unter Einhaltung der Vertragsbedingungen.
Art. 23.(1) Nach Art. 20, Abs. 2 VVVAbf wird ХХХХХ auf die hergestellten und/oder eingeführten verpackten Waren, die Gegenstand dieses Vertrags sind, die von ECOBULPACK eingetragene Marke anbringen, indem er die Regeln über Benutzung annimmt. Diese Regeln sind in Anlage Nr. 1 zum Vertrag vereinbart und sind dessen Bestandteil. 
(2) ХХХХХ darf die Marke zur Benutzung Dritter nicht übertragen. 

(3) ХХХХХ verpflichtet sich, die Marke auf die Verpackungen in ihrer eingetragenen Form anzubringen. Sie wird auf die auf den Markt gebrachten Verpackungen als Beweis der Angehörigkeit der Verpackung zur vom ECOBULPACK organisierten kollektiven Verwertungsorganisation angebracht. Das Anbringen der Marke auf die Verpackung mit einem anderen Zweck ist unzulässig.
(4) Im Falle einer Kündigung des Vertrags verpflichtet sich ХХХХХ, das Anbringen der Marke in einer zwischen den Vertragsparteien zusätzlich vereinbarten Frist einzustellen. Dies betrifft nicht die verpackten Waren, welche schon in Umlauf gebracht sind, was mit den entsprechenden schriftlichen Nachweisen festgestellt wird und wofür ein ausdrückliches Protokoll über die Mengen an markierten Verpackungen erstellt wird. 
(5) Während der Laufzeit des Vertrags und nach dessen Kündigung verpflichtet sich ХХХХХ, keine Marken einzutragen, die der von ECOBULPACK eingetragenen Marke gleich, identisch oder dieser ähnlich sind.
(6) Wenn ХХХХХ die Bedingungen verletzt, unter welchen das Recht auf Anbringen der Marke gewährt ist, so soll er ECOBULPACK eine Vertragsstrafe in Höhe von 6.000 /sechstausend/ BGN für jede festgestellte Verletzung zahlen. Unabhängig von der Zahlung einer Vertragsstrafe wird ECOBULPACK berechtigt, alle Schadenersatzansprüche infolge der Verletzung geltend zu machen. 

VERFAHRENSWEISE UND ART DER ZAHLUNG DER MONATLICHEN VERWERTUNGSRATE
Art. 24.(1) ECOBULPACK erfüllt die Verpflichtungen nach diesem Vertrag gegen Zahlung einer monatlichen Rate. Die monatliche Rate, welche von ХХХХХ an ECOBULPACK für das Jahr 2008 gezahlt wird, die Art ihrer Festlegung sowie die Bedingungen, unter welchen die Zahlung erfolgt, werden in einem Annex /Tarif über die Festlegung der Einzelhöhe der monatlichen Verwertungsrate/ zum Vertrag festgelegt.
(2) Der Tarif über die Höhe der monatlichen Verwertungsrate für jedes weitere Jahr der Vertragslaufzeit mit einer Begründung der vorgeschlagenen Änderungen wird innerhalb von 1 Monat vor dem Ende des laufenden Jahres zur Information zur Verfügung gestellt, und seine endgültige Variante wird innerhalb von 2 Wochen vor dem Ablauf des laufenden Jahres unter Berücksichtigung der dazu vorgenommenen Kommentare angenommen. 
(3) Der Tarif über die monatliche Verwertungsrate für jedes weitere Jahr der Vertragslaufzeit tritt am 01. Januar des neuen Jahres in Kraft.
(4) Der Annex, welcher den Tarif über die monatliche Verwertungshöhe darstellt, wird zwischen den Vertragsparteien bis zum 15. Januar für jedes weitere Jahr der Vertragslaufzeit unterzeichnet, für 2008 erfolgt dies gleichzeitig mit der Unterzeichnung dieses Vertrags. Die Nichtunterzeichnung des von ECOBULPACK vorgeschlagenen Tarifs kann die fristlose Kündigung des Vertrags durch ECOBULPACK begründen.


(5) ECOBULPACK darf eine Änderung des Tarifs über die monatlichen Raten für 2008 vorschlagen, wenn sich die geschuldete Produktgebühr nach Verfügung des Ministerrates Nr. 41 (Staatsanzeiger Heft 19/2004) ändert, so werden von den zuständigen Behörden zusätzliche Anforderungen bezüglich der Erfüllung der Verwertungspflicht und der kompletten Tätigkeit von ECOBULPACK sowie bei der Annahme der verbindlichen Anforderungen der zuständigen staatlichen Organe über die Höhe der monatlichen Verwertungsrate der kollektiven Organisationen festgestellt. Für die vorgenommenen Änderungen unterzeichnen die Vertragsparteien einen zusätzlichen Annex. Falls eine solche Einigung nicht erzielt werden kann, können die Vertragsparteien den Vertrag fristlos kündigen.
Art. 25.(1) Die Höhe der Monatsrate wird aufgrund der übergebenen Angaben nach Anlage 2 festgelegt.
(2) Die monatliche Rate von ECOBULPACK wird bis zum 20. des Monats nach dem abzurechnenden Monat, für welchen sie geschuldet ist, bezahlt. 
Art. 26. Die monatliche Rate von ECOBULPACK wird per Banküberweisung gezahlt. Die Rechnungen über die erhaltene monatliche Rate werden von ECOBULPACK  nach dem Erhalt der Auskunft nach Anlage Nr. 2 ausgestellt, indem sie sofort per Fax übersendet wird, und das Original der Rechnung wird per Post geschickt oder persönlich nach der Überweisung abgeholt. Wenn die geschuldete Zahlung auf das Konto von ECOBULPACK bis zum 25. des Monats nicht eingegangen ist, so darf ECOBULPACK eine Gutschriftanzeige ausstellen. 
VERTRAGSSTRAFEN
Art. 27. Bei einem Zahlungsverzug der monatlichen Verwertungsrate soll ХХХХХ eine Vertragsstrafe in Höhe der gesetzlichen Zinsen nach den Bestimmungen des Art. 86 vom Gesetz über die Schuldverhältnisse und Verträge zahlen. 

RÜCKTRITT VOM VERTRAG UND KÜNDIGUNG DES VERTRAGS
Art. 28. Kündigung des Vertrags:
(1). Wenn ХХХХХ zwei aufeinander folgende Zahlungen der geschuldeten Rate nach der im Vertrag oder in den Annexen dazu vereinbarten Ordnung nicht leistet, so darf ECOBULPACK unverzüglich vom Vertrag zurücktreten. Falls der Vertrag auf dieser Grundlage gekündigt wird, so soll ECOBULPACK seinen Pflichten nur für den Zeitraum nachkommen, in welchem die Verwertungsrate bezahlt ist. Bei der Kündigung des Vertrags wird ECOBULPACK eine Bescheinigung ausgeben, welche die Mitgliedschaft von ХХХХХ und die Erfüllung seiner Pflichten über ECOBULPACK nur für den Laufzeit des Vertrags nachweist.
(2) ECOBULPACK darf vom Vertrag mit ХХХХХ zurücktreten, falls er keine korrekte Auskunft erteilt, die für die Erfüllung dieses Vertrags notwendig ist. Bei der Feststellung eines solchen Falles wird ECOBULPACK von der Pflicht zur Verwertung und zum Erreichen der Ziele nach § 9 der Übergangs- und Schlussbestimmungen zum AbfWG entlastet.
(3) ХХХХХ darf vom Vertrag zurücktreten, wenn ECOBULPACK schuldhaft die Pflicht zur Verwertung der Verpackungsabfälle nach AbfWG nicht erfüllt.
(4) Jede Vertragspartei darf den Vertrag mit einer dreimonatlichen Kündigungsfrist vor dem 31. Dezember des laufenden Jahres kündigen. In diesem Fall gilt der Vertrag ab 01. Januar des nächsten Jahres als gekündigt.
(5) Die Nichtunterzeichnung des von ECOBULPACK vorgeschlagenen Annexes über den Tarif für das jeweilige Jahr der Laufzeit des Vertrags ist Grundlage für seine Kündigung.

Art. 29. Unberührt vom vorigen Absatz darf der Vertrag auch in folgenden Fällen gekündigt werden:
(1)  im Einvernehmen der Vertragsparteien in schriftlicher Form;
(2) beim Verlust der Lizenz durch ECOBULPACK als ein Verwertungsunternehmen im Sinne des Art. 62 AbfWG;
(3) bei der Erklärung der Insolvenz einer der Vertragsparteien;
(4) in anderen Fällen nach dem Vertrag oder den Vereinbarungen dazu.

VERTRAULICHKEIT
Art. 30. Jede Vertragspartei wird jede Auskunft, welche die andere Vertragspartei anbetrifft und im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags erteilt worden ist, vertraulich behandeln, ausgenommen diese, die öffentlich zugänglich ist oder die von einer der Vertragsparteien nach dem Gesetz offen zu legen ist.

Art. 31. Die Preisgabe von Information, welche im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrags bekannt gegeben wurde, ist nur mit der vorherigen Zustimmung der betroffenen Partei möglich. Die Bestimmungen dieses Punktes betreffen nicht die Auskunft, welche ECOBULPACK vor den zuständigen Organen der Staatsverwaltung zwecks genauer Erfüllung der von ECOBULPACK übernommenen Verpflichtung nach diesem Vertrag offen legen soll.

Art. 32. Jede Auskunft, welche ХХХХХ für geheim hält, ist mit dem Stempel “vertraulich” zu versehen.

HÖHERE GEWALT 
Art. 33. Die Vertragsparteien werden von der Haftung für Verletzung oder Nichterfüllung der Pflichten entlastet, wenn die Verletzung oder Nichterfüllung auf höhere Gewalt zurückzuführen sind.
Art. 34. Höhere Gewalt nach diesem Vertrag ist jedes unvorhersehbare oder unabwendbare Ereignis außerordentlichen Charakters, welches nach dem Datum dieses Vertrags eingetreten ist und außerhalb der Kontrolle der Vertragsparteien liegt und infolge dessen die Erfüllung der jeweiligen Pflichten unmöglich ist.
Art. 35. Die Vertragspartei, welche von der höheren Gewalt betroffen ist, nimmt alle notwendigen Handlungen und Maßnahmen vor, um alle Schäden und Verluste zu minimieren, und benachrichtigt sofort schriftlich die andere Vertragspartei, wenn sie vom Eintritt der höheren Gewalt erfährt /jedoch spätestens 10 /zehn/ Tage nach der Kenntnisnahme/. In der Benachrichtigung werden das eingetretene Ereignis und die von der Partei vorgenommenen Handlungen zur Einschränkung seiner Folgen genug eingehend beschrieben. Bei einer Nichtbenachrichtigung ist ein Schadenersatz zu zahlen.
Art.36. Wenn die vorgesehene Benachrichtigung gerichtet ist, wird die Erfüllung der Pflichten der von der höheren Gewalt betroffenen Vertragspartei für die Dauer des Ereignisses gestoppt. Wenn das Ereignis mehr als 6 Monate dauert, so können die Vertragsparteien die Kündigung des Vertrags und aller daraus resultierenden Verpflichtungen vereinbaren /ausgenommen die geschuldeten Forderungen und Pflichten vor dem Eintritt der höheren Gewalt/.

Art. 37. Die Vertragsparteien können sich nicht auf die höhere Gewalt berufen, wenn das Ereignis auf ihre Fahrlässigkeit oder auf eine vorsätzliche Handlung zurückzuführen ist. Die Geldknappheit ist keine höhere Gewalt.

Art. 38. Wenn die Vertragspartei, die ihrer Pflicht nach dem Vertrag nachkommen sollte, in Verzug war, so darf sie sich nicht auf höhere Gewalt berufen.

BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
Art. 39. Dieser Vertrag und die Rechte und Pflichten dazu werden nach dem Recht der Republik Bulgarien geregelt und ausgelegt.

Art. 40. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertragsparteien im Zusammenhang mit den vertraglichen Bestimmungen und in Bezug auf seine Auslegung, Unwirksamkeit, Nichterfüllung oder Kündigung werden auf dem Verhandlungswege beigelegt. Wenn sich die Vertragsparteien nicht einigen, so bringen sie den Streit nach dem bulgarischen Recht vor dem Schiedsgericht bei der Bulgarischen Industrie- und Handelskammer mit Sitz in Sofia, Bulgarien, nach seiner Verordnung und Verfahren und in Übereinstimmung mit dem bulgarischen Sachenrecht.

WEITERES
Art. 41. Die Änderungen dieses Vertrags gelten nur in schriftlicher Form und mit den Unterschriften von ECOBULPACK und ХХХХХ. 
Art. 43. Alle Bestimmungen des Vertrags sind verbindlich, und daraus entstehen Vorteile für die Vertragsparteien  und ihre Rechtnachfolger von Rechts wegen oder nach dem Vertrag. Keine der Vertragsparteien darf Rechte oder Pflichten nach diesem Vertrag ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei übertragen oder delegieren.

Art. 44. Wenn eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder unerfüllbar ist, so gelten, soweit möglich, alle anderen Bestimmungen des Vertrags weiter und sind für die Vertragsparteien verbindlich.
Art. 45. Alle Anlagen, die dem Vertrag beigelegt sind oder auf welche er verweist, sind Bestandteil des Vertrags.
Dieser Vertrag wurde in zwei Originale je eins für jede Vertragspartei ausgefertigt.
 
 
ANNEXE:

1. Annex 1 – Tarif über die Feststellung der Einzelhöhe der monatlichen Verwertungsrate nach Arten der Verpackungen, die an ECOBULPACK AD im Jahre 2008 bezahlt wird, sowie die vorgesehenen Mengen an 2008 eingeführten und/ oder auf den Markt gebrachten Verpackungen.
ANLAGEN:

1. Anlage 1 – Regeln über die Kennzeichnung, welche von den Mitgliedern von ECOBULPACK auf die Verpackungen angebracht wird.
2. Anlage 2 – Bericht über die eingeführten und/oder auf den Markt gebrachten Verpackungen nach Stoffarten, für welche die monatliche Rate bezahlt wird.

3. Anlage 3 – Bericht über die Mehrwegverpackungen.

Für ECOBULPACK AD: 



Für ХХХХХ: 

Milen Dimitrov




..............................
/Prokurist/ 





/Namen und Dienststellung/
Stempel:






Stempel:
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